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Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 20.12.2001 nachstehende 
Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckha llen und  

Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Rinteln beschloss en: 
 
 
 
A .                                                     Gebührenordnung 
  
für die Benutzung der Mehrzweckhalle und deren Einr ichtungen 
 

OT Engern  
 

 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des Raumes 
allein     70,00 €  45,00 €  40,00 € 
 
Benutzung des Raumes 
und der Küche einschl. 
des Geschirrs   90,00 €  50,00 €  45,00 €    
 
 
 
   
B .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und d essen Einrichtungen  
 

OT Exten 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des Raumes 
allein     60,00 €  35,00 €  30,00 € 
 
Benutzung des Raumes 
und der Küche einschl. 
des Geschirrs   75,00 €  40,00 €  35,00 €    
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C .                                                     Gebührenordnung 
 
 für die Benutzung der Mehrzweckhalle und deren Ein richtungen  
 

OT Hohenrode 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des kleinen 
Raumes allein   30,00 €  25,00 €  25,00 € 
 
Benutzung des kleinen 
Raumes und der Küche  
einschl. des  Geschirrs  40,00 €  30,00 €  25,00 €   
 
Benutzung des großen  
Raumes allein   65,00 €  40,00 €  40,00 € 
 
Benutzung des großen 
Raumes und der Küche 
einschl. des Geschirrs  85,00 €  50,00 €  45,00 € 
 
 
 
D .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und d essen Einrichtungen  
 

OT Schaumburg 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des  
Raumes allein   30,00 €  20,00 €  20,00 € 
 
Benutzung beider Räume  45,00 €  30,00 €  35,00 €  
 
Benutzung eines Raumes  
und der Küche einschl.  
Benutzung des Geschirrs  50,00 €  25,00 €  20,00 € 
 
Benutzung beider 
Räume und der Küche 
einschl. Benutzung 
des Geschirrs   65,00 €  35,00 €  35,00 € 
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E .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und d essen Einrichtungen  
 

OT Steinbergen 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des Raumes 
allein     50,00 €  30,00 €  25,00 € 
 
Benutzung des Raumes 
und der Küche einschl. 
des Geschirrs   60,00 €  35,00 €  25,00 €    
 
 
 
 
F .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und d essen Einrichtungen  
 

OT Strücken 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des kleinen 
Raumes allein   30,00 €  35,00 €  25,00 € 
 
Benutzung des kleinen 
Raumes und der Küche  
einschl. Geschirrs   35,00 €  35,00 €  25,00 €  
 
Benutzung des großen  
Raumes allein   70,00 €  35,00 €  35,00 € 
 
Benutzung des großen 
Raumes und der Küche 
einschl. des Geschirrs  90,00 €  40,00 €  35,00 € 
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G .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung der Mehrzweckhalle und deren Einr ichtungen  
 

OT Todenmann  
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

 
Benutzung des Raumes  70,00 €  45,00 €  40,00 € 
 
 
 
H .                                                     Gebührenordnung 
 
 für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und dessen Einrichtungen  
 

OT Uchtdorf 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des Raumes 
allein     40,00 €  30,00 €  25,00 € 
 
Benutzung des Raumes 
und der Küche einschl. 
des Geschirrs   55,00 €  50,00 €  35,00 €    
   
 
I .                                                     Gebührenordnung 
 
für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und d essen Einrichtungen  
 

OT Volksen 
 
 
Familien- und Vereinsfeiern  Grundgebühr  Kosten der  Heizungs- 

pro Tag  Endreinigung  kosten  
   pro Tag  pro Tag  *) 

Benutzung des Raumes 
allein     50,00 €  30,00 €  25,00 € 
 
Benutzung d. Raumes 
und der Küche                             60,00 €  35,00 €  30,00 €           
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J. Gemeinsame Bestimmungen 
 
 
1. Vereinigungen und Organisationen 
    Kulturellen, religiösen, sozialen, sportlichen, gesellschaftlichen und politischen   
    Vereinigungen und Gruppen der Stadt Rinteln ist die Benutzung der Mehrzweck- 
    hallen und Dorfgemeinschaftshäuser zu  Zusammenkünften, die dem Vereins- und    
    Gruppencharakter entsprechen, kostenlos gestattet. Diesen Vereinigungen gleichgestellt  
    sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden oder ähnliche Institutionen  
    öffentlichen Charakters. 
 
2. Die Stadt Rinteln ist berechtigt, für alle Veranstaltungen eine Sicherheitsleistung 
    bis zu 300,-- Euro pro Veranstaltung zu erheben. 
 
3. Für Beschädigungen jeglicher Art ist Ersatz zu leisten. 
 
4. In den Benutzungsgebühren sind die Versorgungsleistungen (z.B. Wassergeld,   
    Stromgeld etc.) enthalten. 
 
5. *Heizungskosten sind zu entrichten, sofern die Heizung in Betrieb genommen wird. 
 
6. Die Reinigungskosten sind zu bezahlen sofern die Reinigung durch die Stadt Rinteln  
    veranlasst wird. Bei starker Verschmutzung sind die tatsächlich entstandenen    
    Reinigungskosten zu  übernehmen. 
 
7. Bei Veranstaltungen mit besonders hohem Energieverbrauch werden die Kosten  
    gesondert  ermittelt und berechnet. 
 
 
  
Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebühren-
ordnung vom 01.02.1990, in der zur Zeit geltenden Fassung, außer Kraft. 
 
 
Rinteln, den 20.12.2001 
Stadt Rinteln 
Der Bürgermeister 
 
 
(Buchholz) 
  


